


nivore Ernährung vieler Zuchttiere. Hier könnte das Anlandungsgebot 
in Verbindung mit der Aquakultur dazu genutzt werden, dass die nicht 
kommerziell nutzbaren Fische zu Fischmehl und Fischöl verarbeitet 
und an die Zuchtfische verfüttert werden. Sollte die steigende Anzahl 
von Aquakulturbetrieben allerdings so weit gehen, dass der Futter-
mittelbedarf  nicht durch die Verarbeitung des Beifangs abgedeckt 
werden kann, sind neue Probleme zu erwarten, da hierfür wieder neue 
Fangflotten losziehen und wahllos Fische fangen würden. Darüber hi-
naus sind die Einträge durch Antibiotika, Impfstoffe und Exkremente 
der Zuchtfische als Abwässer zu behandeln und zu klären bevor sie 
wieder in den offenen Wasserkreislauf zurückgeleitet werden. 

Die Vorschläge der Europäischen Kommission zur RGF sind umfang-
reich im Internet einsehbar (http://ec.europa.eu/fisheries/reform). 

Der Bericht über die Debatte im EU-Ministerrat vom 19. Juli 2011 ist 
nachzulesen unter:
http://www.eu-koordination.de/umweltnews/news/
wasser-meere/991-debatte-ueber-fischereipolitik-imministerrat 

Die Schätze des Meeres gehören in öffentliche Obhut. Die Vorschläge 
der EU-Kommission lassen eine Reihe positiver Ansätze erkennen. Im 
weiteren Verlauf müssen der Ministerrat und das Europäische Parla-
ment über die Vorschläge abstimmen. Geplant ist eine Einigung bis 
Ende 2012. Das Verfahren bietet Raum für positive Entwicklungen, 
allerdings auch zu Verwässerungen. Annahme und Inkrafttreten des 
neuen Rechtsrahmens soll bis zum 1. Januar 2013 erfolgen.

Anke Siegert / Michael Bender

Insgesamt rund 365 Millionen Euro an Einnahmen veranschlagten 
die elf Bundesländer, die ein Wasserentnahmeentgelt erheben, in ih-
ren Haushaltsplänen für das Jahr 2010. Der allgemein sinkende Trend 
liegt wahrscheinlich in verminderten Entnahmemengen (vgl. WRRL-
Info 15 und 19) begründet, die die Lenkungswirkung der Entgelte 
weiterhin bestätigen.

Im Juli 2011 änderte der Landtag in Nordrhein-Westfalen mit der 
neuen Landesregierung (rot/grün) das Wasserentnahmeentgeltgesetz 
und hob die erst im Dezember 2009 (von schwarz/gelb) beschlossene 
Befristung des Entgelts bis 2018 und die einhergehende schrittweise 
Ermäßigung der Entgeltsätze auf. Mit 4,5 Cent pro Kubikmeter für all-
gemeine Entnahmen aus dem Grundwasser verbleibt das Entgelt auf 
der Höhe von 2009. Kühlwasser kostet 3,5 Cent, die Durchlaufküh-
lung 0,35 Cent pro Kubikmeter. Zum ersten Mal unterliegen auch die 
Sümpfungswässer des Braunkohletagebaus dem vollen Entgeltsatz. 
Wassernetz und Umweltverbände in NRW (NABU, BUND) begrüßen den 
Entwurf prinzipiell, üben allerdings Kritik an den zu niedrigen Sätzen 
für die Kühlung sowie an der weiterhin nicht schlüssigen Ausnahme-
regelung. Die Aufhebung der Ausnahmeregelung für die Braunkohle-
förderung forderte die GRÜNE LIGA auch bei der Novelle des Branden-
burger Landeswassergesetzes ein. 

Schlicht aber direkt ist die Begründung für das Vorgehen der Lan-
desregierung in Mecklenburg-Vorpommern: Das Bundesland erhebt 
seit Anfang 2010 ein erhöhtes Entgelt von 5,0 Cent je Kubikmeter für 
die Entnahme von Grundwasser, bislang waren es 1,8 Cent. Das Ziel 
ist mit der „Aufrechterhaltung der Trinkwasserqualität“ im Land klar 
umrissen. Mecklenburg-Vorpommern, bisher „Schlusslicht“ bei der 
Entgelteinnahme, lässt seither das Saarland, Bremen, Hamburg und 
Sachsen hinter sich.

In Hamburg gilt seit Anfang 2011 eine neue Gebührenordnung. Die 
bisher reduzierten Gebührensätze für öffentliche Wasserversorger 
entfielen vollständig. In Folge einer Gebührenerhöhung wurden die 
Sätze um 2 Cent je Kubikmeter angehoben. Dies führt 2011 zu rechne-
rischen Mehreinnahmen von rund zehn Millionen Euro. Der Hamburger 
Haushaltsplan rechnet mit einer zukünftig sinkenden Fördermenge.

Das Land Sachsen-Anhalt, das sich erst 2009 gegen die Einführung 
eines Entnahmeentgeltes entschieden hatte (vgl. WRRL-Info 19), 
plant mit dem Beschluss des Verordnungsentwurfs von Ende Oktober 
2011 eine Einführung für das kommende Jahr. Die Wasserentnahmen 
für die öffentliche Wasserversorgung sowie zur Kühlung sollen mit  
4 Cent pro Kubikmeter belegt werden, andere Nutzungen genießen 
einen verringerten Entgeltsatz. So zum Beispiel das Ableiten von 
Oberflächenwasser zur Kühlung mit 1 Cent, für landwirtschaftliche 
Zwecke (Beregnung und Berieselung) 0,5 bzw. 2 Cent pro Kubikmeter. 
Das Land rechnet mit jährlichen Einnahmen von rund zehn Millionen 
Euro, die vor allem in den Deichausbau gehen sollen. Begründet wird 
der Entwurf einhellig mit der Aussage, dass die natürliche Ressource 
Wasser nicht einfach kostenlos genutzt werden darf.

Zu guter Letzt hat die neue, rot/grüne Landesregierung in Rhein-
land-Pfalz in ihrem Koalitionsvertrag vom Mai diesen Jahres ein 
Wasserentnahmeentgelt geplant. Zusammen mit einer Einführung in 
Sachsen-Anhalt würde das Wasserentnahmeentgelt zukünftig in 13 
Bundesländern erhoben werden. Entgeltlos blieben weiterhin Bay-
ern, Hessen und Thüringen.

Die GRÜNE LIGA begrüßt den positiven Trend der Ausweitung des Ent-
geltes in den Bundesländern und tritt auch in der europäischen Dis-
kussion für die stärkere Anwendung dieses Instruments ein. 

Alexandra Gaulke
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Einnahmen aus dem Wasserentnahmeentgelt 2010 (in Mio. EUR)

Baden-Württemberg

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Saarland

Sachsen

Schleswig-Holstein

79,00

52,60

19,00

4,45

4,85

5,00

60,00

77,40

2,20

4,61

56,00






